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Betreff 
 
Antrag für die Anschlussförderung zur Fortsetzung des European Energy Awards 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss nimmt den kurzen Sachstandsbericht zum 
European Energy Award zur Kenntnis und beschließt die Folgeförderung des Zertifizie-
rungsverfahrens für weitere vier Jahre. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Seit dem 01.08.2014 nimmt die Stadt Sankt Augustin am European Energy Award (EEA) 
teil. Der European Energy Award ist ein internationales Qualitätsmanagement- und Zertifi-
zierungsinstrument für den kommunalen Klimaschutz, das bereits seit mehr als zehn Jahren 
zahlreiche Kommunen in Deutschland und Europa auf dem Weg zu mehr Energieeffizienz 
unterstützt. 
 
In den vergangenen vier Jahren wurde unter Leitung des Büros für Natur- und Umwelt-
schutz das Zertifizierungsverfahren bei der Stadt Sankt Augustin angestoßen und unter Be-
teiligung des EEA-Teams und des externen Beraters, Herrn Thomas Bloch, durchgeführt. 
Zwischenberichte wurden regelmäßig an die Fraktionen verteilt und im Umwelt-, Planungs- 
und Verkehrsausschuss vorgestellt. 
 
Der aktuelle Förderzeitraum läuft vom 01.08.2014 bis 31.07.2018, welcher mit der ersten 
externen Auditierung am 27.06.2018 durch den TÜV-Rheinland ausläuft. 
 
Um für weitere vier Jahre in dem Zertifizierungsverfahren beteiligt sein zu können, die mög-
liche Förderung hierzu abgreifen zu können, die bis heute erarbeiteten Ergebnisse zu kon-
kretisieren und das onlinebasierte EEA-Managementtool zu nutzen, ist nun ein Antrag auf 
eine Folgeförderung zu stellen.  
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Die Kosten für die Stadt Sankt Augustin belaufen sich für die kommenden vier Jahre im 
Rahmen des Eigenanteils auf 2.286,25 € pro Jahr. Die Förderhöhe von rund 70 % beläuft 
sich auf 5.300,00 € pro Jahr. Das Gesamtvolumen wurde im Rahmen des Haushaltsbe-
schlusses im Doppelhaushalt 2018/19 eingestellt. 
 
Dem Antrag muss ein neuer Beschluss des Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschusses 
zur Folgeförderung beiliegen. 
 
 
 
 
<Name des Unterzeichnenden> 
 
 
 
Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf ca. 9.145,00  €. 
 

  Mittel stehen hierfür  im Doppehaushalt 2018/19 unter dem Produkt 14-01-01 zur Ver-
fügung. 

 
  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 

  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 

 Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt. 
 Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion. 
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